
noch so gut strukturierte kognitiv-
behaviorale Programme oder tiefen-
psychologisch fundierte Therapien
kompensieren. Auch die Begrün-
dung, ein Zusammenhang von
Lockerungsgewährung und Legalbe-
währung sei bisher nicht bewiesen,
scheint eher vom Interesse der
Rechtfertigung vorauseilenden Ge-
horsams geprägt als durch Empirie
gesichert. Für die Bedeutung von
Lockerungen für die erfolgreiche
Wiedereingliederung liegt bisher
keine systematische Forschung vor
(Dünkel, Drenkhahn 2001), abge-
sehen davon, dass das Bundesver-
fassungsgericht wiederholt die Be-
deutung von Vollzugslockerungen
für einen verfassungsgemäßen Straf-
vollzug herausgestellt hat. 

Sozialtherapie als Regelvollzug
mit therapeutischen Anteilen gau-
kelt nur noch vor, mehr Sicherheit
für die Gesellschaft herbeizuführen
als der Regelvollzug. Aus lauter
Angst, irrationale Ängste in der Be-
völkerung zu stärken, verzichtet ein
solcher Vollzug auf seine Möglich-
keiten langfristiger Risikoverminde-
rung und trägt durch ein
behandlungsfeindliches repressives
Klima selbst zu Misserfolgen bei, die
dann wiederum so fragwürdige In-
strumente wie die nachträgliche Si-
cherungsverwahrung »hoffähig«
machen. Sozialtherapie wäre unter
diesen Umständen keine geeignete
Form der Behandlung für Verurteilte
mit einer besonderen Problematik
mehr, sondern eine zusätzliche
Sanktionsmöglichkeit für eine be-
stimmte Tätergruppe, die ohne So-
zialtherapie – unabhängig von der
Behandlungsbedürftigkeit – künftig
immer weniger die Chance erhalten
wird, (vorzeitig) aus dem Strafvoll-
zug entlassen zu werden.

Michael Alex, Dipl.-Psych. und Jurist,
ist Mitarbeiter der Justizvollzugs-
anstalt Halle II – Sozialtherapeutische
Anstalt
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Anmerkung

*Etwas hoffungsvoller stimmen aller-
dings die wesentlich sachlicheren Infor-
mationen über Möglichkeiten und Er-
fordernisse qualifizierter Sozialtherapie
in einem Informationsblatt des Justiz-
ministeriums, das anlässlich eines »Bür-
gerforums« zur neuen Sozialtherapeuti-
schen Anstalt am 02.08.2001 in Halle
verteilt wurde.
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Im Rahmen spektakulärer Fahndungen nach Sexualmör-
dern wird in Massenscreenings die DNA der männlichen
Bevölkerung ganzer Regionen erfasst. Von verurteilten
Straftätern und Gefangenen werden »genetische Finger-
abdrücke« auf Vorrat gesammelt. Die Gen-Datei wächst 
und die gesammelten Daten werden – entgegen aller ver-
fassungsrechtlichen Einwände und trotz einer dürftigen
gesetzlichen Grundlage – bereits zur genetischen »Schleier-
fahndung« genutzt. Rolf Gössner stellt die Entwicklung in
den Kontext eines technikgläubigen Überwachungswahns,
in dem die Einschränkung von Bürgerrechten mit unhalt-
baren »Sicherheits«-Versprechen legitimiert wird.

GENETISCHE ERFASSUNG

Mutation zum 
»gläsernen Menschen«?

Rolf Gössner

»Alle Männer sind potentielle
Sexualverbrecher« – nach diesem
Motto ertönte Anfang 2001 aus den
Reihen der CDU/CSU die populis-
tische Forderung, künftig alle
Männer zwangsweise und flächen-
deckend genetisch registrieren zu
lassen. Mit dieser DNA-Durch-
leuchtung solle die Aufklärung von
Sexualverbrechen gegen Kinder
erleichtert werden. Anlass war der
»Mordfall Ulrike«. Ein Gen-Test
hatte Ulrikes mutmaßlichen Mörder
überführt. 

Bereits zu Beginn des Jahres 1998
hatten mehrere aufsehenerregende
Sexualstraftaten eine öffentliche
Debatte entfacht, die schließlich in
die Errichtung einer zentralen Gen-
Datei beim Bundeskriminalamt
mündete; darüber hinaus wurden
die Möglichkeiten zur Erfassung des
genetischen »Fingerabdrucks« ge-
setzlich ausgeweitet. Das geschah
unter einem enormen öffentlichen
Druck und in einem atemberauben-
den Tempo. Das Gespür für Risiken
und Nebenwirkungen der gen-
gestützten Kriminalistik schien
schon damals ziemlich abhanden
gekommen zu sein. 

Das DNA-Identitätsfeststellungs-
gesetz ist im September 1998 in Kraft
getreten. Inzwischen, im Juni 1999,
hat die rot-grüne Regierungskoali-
tion dieses Gesetz novelliert und
damit praktisch eine Rechtslage
»nachgebessert«, die verfassungs-
rechtlich höchst bedenklich ist.

Massenscreening: 
Umkehr der Beweislast

Zurück ins Jahr 1998: In Nieder-
sachsen ist ein 11-jähriges Mädchen
missbraucht und getötet worden.
Von dem Sexualmörder fehlt jede
Spur – nein, nicht ganz, denn die
Spur, die der Täter an seinem Opfer
hinterlassen hat, bietet als geneti-
sches Material eine reale Chance,
den Mörder zu identifizieren und zu
fassen, bevor er ein weiteres Kind
missbrauchen kann. Die Polizei
veranstaltet eine Massen-Gen-Unter-
suchung (»Screening«): Über 16.000
Männer zwischen 18 und 30 Jahren
werden aufgefordert, freiwillig eine
Speichelprobe abzugeben. Nie zuvor
ist in einem Ermittlungsverfahren
eine so große Bevölkerungsgruppe
wegen potentiellen Verdachts syste-
matisch registriert worden. Der Täter
kann sich dem Fahndungsdruck
nicht entziehen. Er wird identifiziert
und gesteht. Er war bereits einschlä-
gig vorbestraft.

Angesichts dieses spektakulären
Fahndungserfolges wagte kaum
noch jemand, dringliche verfas-
sungsrechtliche Fragen aufzuwerfen:
Wird mit solchen genetischen
»Schleierfahndungen«, wie sie im-
mer wieder inszeniert werden, nicht
der Verfassungsgrundsatz der Un-
schuldsvermutung in sein Gegenteil
verkehrt? Wird hier nicht praktisch
»jedermann« – im vorliegenden Fall:
jeder jüngere Mann der Region –
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Gen-Datei gespeichert werden,
sondern unter bestimmten Bedin-
gungen auch von bereits verurteil-
ten Straftätern, Strafgefangenen
oder Entlassenen zum Zwecke der
Identitätsfeststellung in künftigen
Strafverfahren – also auf Vorrat
(sog. Altfall-Erfassung). Sie müssen
wegen »Straftaten von erheblicher
Bedeutung« rechtskräftig verurteilt
worden sein und es muss Anhalts-
punkte für eine Wiederholungs-
gefahr geben. Damit wird letztlich
das Resozialisierungsgebot des
Strafvollzugsgesetzes konterkariert,
weil auch als resozialisiert geltende
Verurteilte und ehemalige Strafge-
fangene als »Altfälle« in der Gen-
»Verbrecherdatei« erfasst werden
können. 

Die Betroffenen werden in
manchen Bundesländern, etwa in
Bayern und Hessen, zunächst ver-
anlasst, ihren genetischen Finger-
abdruck »freiwillig« abzugeben. Nur
wenn sie sich – trotz der Drucksitua-
tion im Knast – weigern, wird der
Gen-Test, wie gesetzlich vorgesehen,
durch einen Richter angeordnet.
Allerdings neigen Richter in der
Praxis oft dazu, die Überprüfung
routinemäßig und recht lax vor-
zunehmen. 

Die rot-grüne Regierungskoalition
verfolgte mit ihrer Gesetzesänderung
vom Juni 1999 das Ziel, verbliebene
»Regelungslücken« zu schließen, um
eine bessere Absicherung der Gen-
Analyse-Datei und der Verfahrensab-
läufe zu erreichen: Nun können die
Staatsanwaltschaften beim Bundes-
zentral- und Erziehungsregister auch
»Gruppenauskünfte« über sämtliche
Verurteilten einholen, die eine be-
stimmte Straftat begangen haben.
Nach der neuen Gesetzeslage ist das
systematische Auffinden von »Altfäl-
len«, die beschleunigte Daten-Über-
mittlung aus dem Bundes-
zentralregister und der maschinelle
Datenabgleich mit den Haftdateien
rechtlich abgesichert worden. Das
Änderungsgesetz sorgt damit für
eine rasche Erfassung angeblich
»wiederholungsgefährdeter« Be-
schuldigter und Abgeurteilter. Allein
in Niedersachsen sollen bei geschätz-
ten 100.000 Betroffenen DNA-Iden-
titätsfeststellungsverfahren eingelei-
tet werden, wobei etwa 126.000
Kriminalakten auszuwerten sind
(vgl. Antwort des Innenministeri-
ums, Drs. 14/903, S. 10). 

Die erregte öffentliche Diskussion
des Jahres 1998 führte dazu, dass die

Sicherheitspolitiker der damaligen
Bundesregierung und der SPD weit
über das ursprüngliche Ziel hinaus-
schossen, ausschließlich (mutmaß-
liche) Sexualverbrecher zu erfassen.
Diese Ermittlungsmethode ist nun
auch zulässig, wenn Tätern bzw.
bloß Verdächtigen lediglich eine
»Straftat von erheblicher Bedeu-
tung« angelastet wird; dazu kann
schon der Verdacht auf (gewerbs-
mäßige) Bandendelikte oder Ein-
bruchsdiebstahl ausreichen. Die For-
mel »Straftat von erheblicher
Bedeutung« ist kaum eingrenzbar –
auch nicht durch die im Gesetz be-
nannten Beispiele eines ansonsten
offenen Katalogs (Verbrechen oder
Vergehen gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, gefährliche Körperver-
letzung, Diebstahl in besonders
schwerem Fall, Erpressung). Auch
der inzwischen von Rot-Grün verab-
schiedete Katalog von insgesamt 41
Delikten – von der »Bildung terrori-
stischer Vereinigungen« (§ 129a
StGB) über Banden- und Einbruchs-
diebstahl (§§ 243, 244 StGB) bis hin
zur Körperverletzung im Amt (§ 340
StGB) – schafft nur wenig Klarheit,
zumal dieser Katalog nicht ab-
schließend ist. Dies dürfte dem ver-
fassungsrechtlichen Gebot der Nor-
menklarheit widersprechen, an das
bei der Durchführung einer moleku-
largenetischen Untersuchung gerade
im Hinblick auf die Eingriffstiefe in
das Persönlichkeitsrecht besonders
hohe Anforderungen zu stellen sind.

Zur Praxis der genetischen
Erfassung

In Niedersachsen ist der Fall eines
Braunschweigers bekannt geworden,
der Beschuldigter in einem Ermitt-
lungsverfahren wegen »gefährlicher
Körperverletzung« ist; die Tat soll im
Verlauf von Auseinandersetzungen
zwischen Gegnern des Kosovo-
Krieges und der Polizei während der
1.Mai-Kundgebung 1999 in Braun-
schweig passiert sein. Daraufhin ist
dem Beschuldigten zwangsweise eine
Speichelprobe abgenommen und die
Gen-Analyse aufgrund eines richter-
lichen Beschlusses präventiv in die
Gen-Datei aufgenommen worden. 

Ein ehemaliges Mitglied der RAF
sollte am 30. Januar 2001 in Frank-
furt/M. auf offener Straße zur Spei-
chelabgabe gezwungen werden. Als
sie sich weigerte, wurde sie zum
Polizeipräsidium gebracht, wo

zum potentiellen Sexualmörder und
zum generellen Sicherheitsrisiko ge-
stempelt? Muss er nicht »freiwillig«
die Verletzung seiner Persönlich-
keitsrechte in Kauf nehmen und sei-
ne Unschuld durch aktive Mithilfe
beweisen? Was heißt »freiwillig« un-
ter solchem öffentlichem Druck?
Denn: Wer nicht zum Speicheltest
kommt, gerät der nicht flugs in den
engsten Kreis der »qualifiziert«
Mord-Verdächtigen? Die betroffe-
nen Menschen finden sich in der
misslichen und bürgerrechtswidri-
gen Situation, ihre Unschuld ge-
genüber den Ermittlungsbehörden
nachweisen zu müssen. 

Gen-Datei: 
Blood, sweat and tears

Die Strafprozessordnung lässt es seit
1997 zu, aufgefundenes, sicherge-
stelltes oder beschlagnahmtes
Spurenmaterial sowie bei körperli-
chen Untersuchungen gewonnenes
Material molekulargenetisch zu
untersuchen. Jeder Mensch besitzt
eine einzigartige, unverwechselbare
Kombination genetischer Struk-
turen; deshalb genügen kleinste
Spuren von Körperflüssigkeiten oder
Gewebeteilen, z.B. von Haaren,
Fingernägeln oder Hautschuppen
(etwa unter den Fingernägeln), von
Urin, Sperma, Blut oder Speichel
(etwa an einem Zigarettenfilter), um
ihn zu identifizieren. Dazu wird die
Zellstruktur des am Tatort oder beim
Tatopfer gefundenen Materials
analysiert, digitalisiert und an-
schließend elektronisch mit den be-
reits in der Gen-Datei gespeicherten
Gendaten Verdächtiger computerge-
steuert abgeglichen. Die Gen-Datei
wird beim Bundeskriminalamt als
Verbunddatei zur Vorsorge für die
künftige Strafverfolgung geführt
und von allen Bundesländern ge-
speist und frequentiert. Fast 100.000
DNA-Datensätze sind schon gespei-
chert (März 2001). Auf dieser Basis
können mutmaßliche Täter heraus-
gefiltert oder aber Verdächtigte ent-
lastet werden. In rund 900 Fällen
soll ein solcher Abgleich bereits auf
die Spur des Täters geführt haben.
Daten aus der Gen-Datei können
unter bestimmten Bedingungen
auch an »sonstige öffentliche
Stellen« – etwa an Sozialämter,
Ausländerbehörden, Geheimdienste
oder Stellen anderer Staaten – über-
mittelt werden.

Zweifelhafte Gen-Gläubigkeit

Trotz der gen-gestützten Erfolge ist
diese Fahndungsmethode keines-
wegs so »eindeutig« und »zuver-
lässig«, wie der »gen-gläubigen«
Bevölkerung bei Gelegenheit weis-
gemacht wird. Abgesehen davon,
dass dieses Beweismittel die Polizei
dazu verleiten könnte, herkömm-
liche Fahndungsansätze und krimi-
nalistisches Gespür zu vernach-
lässigen, können auch gravierende
Fehler, Unsicherheiten und gezielte
Manipulationen dazu führen, dass
Unschuldige zu »Schuldigen« »be-
fördert« werden. Das kann etwa
passieren, wenn die Herkunft der
Vergleichsspur am Tatort, die gen-
analytisch mit hoher Wahrschein-
lichkeit identisch ist mit dem Gen-
Material des Betroffenen, nicht
geklärt werden kann oder aber inter-
pretierbar ist; das kann auch passie-
ren, wenn »Tatspuren« – Haare,
Zigarettenkippen mit Speichelan-
haftung – absichtsvoll an einem Ort
des Verbrechens hinterlassen
werden, die gezielt eine bestimmte
Person in einen qualifizierten Gen-
Verdacht bringen sollen, die mit
dem Verbrechen jedoch nichts zu
tun hat; oder wenn die Mengen an
menschlichen Zellen, die am Tatort
gefunden wurden, zu gering sind
oder wenn Hitze, Feuchtigkeit,
Witterung die Spuren, wenn nicht
zersetzt, so möglicherweise ver-
fälscht haben; denkbar ist auch, dass
das beauftragte Untersuchungslabor
unsauber arbeitet – was bereits im
Zusammenhang mit Gen-Analysen
vorgekommen sein soll.

In erheblichen Verdacht können
auch Personen geraten, die vor Jah-
ren mit einem späteren Tatwerkzeug
in Berührung geraten sind, die mit
der Tat jedoch absolut nichts zu tun
haben. Sie sehen sich einem qualifi-
zierten Vorwurf ausgesetzt, den sie
in einem solchen Fall früher erfolgter
zufälliger »Kontaminierung« gegen-
über den Ermittlungsbehörden zu
entkräften haben.

Entgrenzung der genetischen
Erfassung

Der genetische »Fingerabdruck«
darf nach dem neuen Gen-Iden-
titätsfeststellungsgesetz nicht nur,
wie früher, von (mutmaßlichen)
Tätern im Rahmen eines laufenden
Strafverfahrens erhoben und in der
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Beamte ihr gewaltsam Blut abge-
nommen haben. Begründung der
Anordnung: Es könne nicht ausge-
schlossen werden, dass sie wieder
Straftaten begeht (»Negativprog-
nose«). Die Betroffene verbüßte bis
1991 eine über achtjährige Freiheits-
strafe, ist seit ihrer Entlassung aber
strafrechtlich nicht mehr in Erschei-
nung getreten. Davon unbeein-
druckt prognostiziert der Ermitt-
lungsrichter des Bundesgerichtshofs
in seinem Beschluss vom
17.10.2000: »Durch die Feststellung
des DNA-Identifikationsmusters ist
in künftigen Strafverfahren ein Auf-
klärungserfolg zu erwarten. Nach
bisheriger Erfahrung ist bei Straf-
taten im terroristischen Bereich zu
erwarten, dass bei der Tatausführung
Körperzellen abgesondert werden,
die für eine DNA-Analyse geeignet
sind.« 

Ebenfalls genetisch gespeichert
wurde nach einem Beschluss des
Landesgerichts Göttingen (1999) ein
türkischer Student, der – bis dahin
nicht vorbestraft – eine Bewährungs-
strafe wegen gemeinschaftlicher ge-
fährlicher Körperverletzung erhalten
hatte. Der gerichtlich festgestellte
Sachverhalt: Auf einer Studentenfete
hatte der Beschuldigte bei tätlichen
Auseinandersetzungen darüber, ob
die Fete eine »Faschingsfete« sei,
jemandem Verletzungen zugefügt.
Dies sah das Gericht zwar nicht als
besonders schwer an, es hielt dem
Studenten allerdings »Fanatismus«
vor. Fanatismus als »Persönlichkeits-
merkmal« scheint offenbar die »Ge-
währ« zu bieten, dass der Betroffene
künftig wieder strafrechtlich in Er-
scheinung treten wird.

In zunehmendem Maße werden
Flüchtlinge einem DNA-Zwangstest
unterworfen, um Betrügereien auf
die Spur zu kommen bzw. die
Herkunft nachweisen zu können. 

Verfassungsgerichtliche
Begrenzungsversuche

Anfang 2001 hat das Bundesverfas-
sungsgericht die ausufernde Praxis
der Erfassung des »genetischen Fin-
gerabdrucks« (DNA-Untersuchung)
eingeschränkt. So haben die Karls-
ruher Richter die von den Ermitt-
lungsbehörden angeordnete gene-
tische Erfassung eines 37-jährigen
Familienvaters aus Hannover und
die Aufnahme seiner personen-
bezogenen Daten in die Gen-Datei

für verfassungswidrig erklärt. Der
Betroffene war in den Jahren 1985
bis 1995 wegen Diebstahls, Beleidi-
gung, Rauschgifthandels, schwerer
Brandstiftung und Bedrohung
zweimal zu Geldstrafen und drei-
mal zu Freiheitsstrafen verurteilt
worden, die jeweils zur Bewährung
ausgesetzt wurden. 1999 sollte der
Mann auf Anordnung eines
Amtsrichters und nach Bestätigung
durch das Landgericht eine Spei-
chelprobe für die Erfassung in der
zentralen Gen-Datei abgeben. Hier-
gegen erhob er Verfassungsbe-
schwerde.

Das Verfassungsgericht kritisierte
in seiner Entscheidung, die Amts-
richter hätten ihre Anordnung ohne
Prüfung des Einzelfalls unter bloßer
Aufzählung des Vorstrafenregisters
des Betroffenen vorgenommen. Da-
bei sei nicht berücksichtigt worden,
dass dessen Straftaten nicht unter
jene »Straftaten von erheblicher
Bedeutung« fielen, um welche es
sich bei einer Erfassung in der Gen-
Datei handeln müsse. Die Straftaten
des Beschwerdeführers sowie die
gegen ihn verhängten Geld- und
Bewährungsstrafen sprächen gegen
die vom Gesetz geforderte erheb-
liche Schwere der Taten. Gegen eine
Wiederholungsgefahr sprächen die
recht unterschiedlichen Arten der
früheren Straftaten sowie die Tat-
sache, dass der Familienvater seit
sechs Jahren nicht mehr strafrecht-
lich aufgefallen ist (BVerfG, 2 BvR
1741/99).

Auch andere Kläger, die wegen
Delikten wie Diebstahl, Körperver-
letzung oder im Drogenbereich nur
zu Geld- oder Bewährungsstrafen
verurteilt worden waren, haben in-
zwischen vom Bundesverfassungs-
gericht Recht bekommen. Das Ge-
richt erinnerte daran, dass die
langfristige Speicherung des geneti-
schen Fingerabdrucks als schwer-
wiegender Eingriff in das »informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht«
nur nach erheblichen Straftaten
und bei konkreter Rückfallgefahr
zulässig sei. Andernfalls verstoße
die Maßnahme gegen den verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit (Az. 2 BvR
1841/00 u.a.).

Kriminalistische Begehrlichkeiten 

Nach der aktuellen Rechtslage darf
der »genetische Fingerabdruck«

nur verwendet werden, um Iden-
tität und Abstammung festzustel-
len oder aufgefundenes Spurenma-
terial zuzuordnen. Da inzwischen
das gesamte menschliche Genom
als entschlüsselt gelten kann, wäre
durch eine Änderung der Untersu-
chungsmethode und eine Auswei-
tung der Zweckbestimmung we-
sentlich mehr möglich – etwa
tatsächliche oder vermeintliche
Rückschlüsse zu ziehen auf indivi-
duelle Merkmale wie Erbanlagen
und Krankheiten; manche glauben
selbst auf Charaktereigenschaften
(Aggressionspotential, Intelligenz
etc.) oder gar vermutete Anlagen
zu »Sozialschädlichkeit«. Die Ge-
fahr (oder auch nur die Befürch-
tung), mithilfe von wie auch im-
mer gearteten Persönlichkeits- und
Risikoprofilen aus Genom-
Analysen den »gläsernen Men-
schen« zu schaffen, schwebt jeden-
falls über den Methoden der
modernen, gen- und computerge-
stützten Kriminalistik. Denn mit
diesen Methoden sind auch Ansät-
ze und Vorstellungen verbunden,
Menschen bis auf den »Zellkern«
durchsichtig machen, kategorisie-
ren und nach bestimmten Rastern
selektieren zu können. Eine Stel-
lungnahme des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter (BDK) vom 15.
Juni 1998 lässt erahnen, dass sol-
che Befürchtungen nicht grundlos
sind; die kriminalistischen Begehr-
lichkeiten der organisierten Krimi-
nalbeamten zielen auf den – bis-
lang versperrten – codierten Teil
der Genom-Analyse: »Das krimina-
listische Interesse auch an diesem
Bereich liegt auf der Hand. Bei ei-
nem entsprechenden wissenschaft-
lichen Stand könnten dann allein
aus aufgefundenen Körperzellen
Rückschlüsse auf die Hautfarbe, die
Haar- und Augenfarbe, die Statur
usw. gezogen werden. Dies wäre bei
Straftaten unbekannter Täter eine
wertvolle Fahndungshilfe... Die
Diskussion hierüber sollte nicht
tabuisiert werden...«

Im übrigen, so der BDK, solle
künftig doch schon jeder einer
Straftat lediglich Verdächtige in die
Gen-Datei aufgenommen werden.
Auch Bundesinnenminister Otto
Schily (SPD) erwägt eine Auswei-
tung: Könnten nicht prophylak-
tisch auch Spanner, Voyeure und
Exhibitionisten in der Gen-Datei
gespeichert werden? Schließlich
gelten solche Risiko-Verhaltenswei-

sen manchen als Vorstufen für
Sexualverbrechen. Baden-Würt-
temberg hat im März 2001 bereits
einen entsprechenden Entschlie-
ßungsantrag in den Bundesrat
eingebracht (BR-Drs. 158/01). Die
wissenschaftlichen Fahndungs-
methoden der Polizei entwickeln
sich rasant. Genetischer Fingerab-
druck, Massenscreening und Gen-
Dateien sind nur drei sich ergän-
zende Mittel. Weitere sensitive
computergestützte Identifikations-
verfahren, die – alternativ oder
kumulativ angewandt – ein noch
nicht abschätzbares Gefährdungs-
potential für die Bürgerrechte dar-
stellen können, sind u.a. die Aus-
wertung der gesamten Telekom-
munikationsmöglichkeiten mittels
Spracherkennung (Sonogramm-
Abgleich) und teilweise zu dem
Zweck, Bewegungsbilder zu erstel-
len (etwa über Mobilfunk-Überwa-
chung), intensivierte Video-Über-
wachung im öffentlichen Raum
mit digitaler Auswertung von Ge-
sichtern und Verhaltensmustern,
biometrische Zugangskontrollen
durch visuell-sensorische Erhebun-
gen sowie der elektronische Ab-
gleich unterschiedlicher Körper-
merkmale (Fingerabdruck, Augen-
bzw. Iris-Diagnose, elektronische
Gesichts- erkennung etc.). Die
Schreckensvision von einem Staat,
dessen Bürgerinnen und Bürger
(möglicherweise bereits mit der
Geburt) biometrisch vermessen,
genetisch erfasst und analysiert
werden, scheint ein ganzes Stück
näher gerückt: Zu Ende gedacht
mutierten die Menschen in einem
solchen Szenario zu »gläsernen Ob-
jekten«, die jederzeit auffindbar
und identifizierbar sind. Das Er-
schreckendste an solchen Vorstel-
lungen: Die Bevölkerung scheint
allzeit bereit, jeden als erfolgver-
sprechend gepriesenen Polizeiein-
griff und jedes neue Fahndungsin-
strument lauthals zu begrüßen –
und damit verbundene Risiken
und Bürgerrechtsverletzungen
großzügig hinzunehmen. Mit der
Umkehrung der Beweislast scheint
man sich längst abgefunden zu
haben – jedenfalls solange man
nicht selbst davon betroffen ist,
wozu es schneller kommen kann,
als man ahnt.

Dr. Rolf Gössner ist Rechtsanwalt,
Publizist und parlamentarischer Berater
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